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Tägliche Beilage zum Wierbadener General-Anzeiger.
179.

Bekanntmachung
betr.

u. « erftrigerung von 2 städtischen Bauplatzen.
» hen 16 August d. Js „ mittags 12 Uhr.

. ^ -us dem Gelände der ehemaligen Artiller,e-
iLe bi-r Swei Bauplätze:

< 7<i 237 am neben dem Reuden,tbeater mit
*■ 55'gom Straßenfront.
„ « 382 am Eckbauvlatz mit 20.10 m Straßen-
^ front an der Lursenstratze und 19.VV m an

b«r Kirchsaff« .
«atbaus ru Wiesbaden aus Zimmer 42 offent-

L . meistbietendersteigert werden.
1 Di « Bedingungen und eine Zeichnung liegen

Mittags von 8—12 Mr an genannter Stelle
^Zimmer 44 zrtt Einsicht aus.

Wiesbaden , 1. August 1912.
Jr Der Magistrat.36253

Freitag, ven 2

Auszug aus der Stratzenvolizei -Vrrordnung sür
den Stadtkreis Wiesbaden vom 10. Oktober 1919.

8 86.
4 Kindern unter i.0 Jahren , welche sich nicht

in Begleitung erwachsener Personen befinden, w-
wie Dienstboten oder Personen in unsauberer
Kleidung ist die Benutzung der in den öffentlichen
Anlagen und Straßen ausgestellten Ruhebänke,
welche die Bezeichnung „Stadt Wiesbaden " oder
„Kurverwaltung " tragen , untersagt.

Wird veröffentlicht.
Wiesbaden, den 10. Avril 1912. 36242

_ Der Magistrat.
Bekanntmachung.

Der Frachtmarkt beginnt während der
Sommermonate (April bis einschließlich Sep¬
tembers um 9 Uhr vormittags.

Wiesbaden , den 27. Mär , 1912
30381 Stadt . Akzise-Amt.

Jahrgang.

Muster 1.
Am.
in Wiesbaden,

19
Anmeldung . e -

rnih - ift - nachstehend aufgeführte Person - cn - zugezogen von . . . - Kre«
' ^ Straße - Matz Ring Nr . . , . . Stock . Vorderhaus. Se .tenbau bel

Des Zuzichenden
Familien¬

namen,
bei Frauen

auch
Gcburtsname

Vor¬
namen

Rufname
unter¬

streichen ©
S

Geburts-

M er?

Geburts¬
ort, Kreis

und
Provinz

Staats-
an-

gehörig-
keit

Ob ledig, ver¬
heiratet, ver¬
witwet,geschie¬
den oder ge¬
trennt lebend

Ob schon frü¬
her in Wies¬
baden gewohnt
zutreffenden
Falls letzte

Wohnung hier

Be¬
merk¬
ungen

(Einga igsstcmpel des Polizei-Reviers)
(Name und Stand des zur Meldung Verpflichteten.)

n„v 9 Ummeldunq.
Muster --- . 19 . . sind folgende Personen umgezogen

.äi ^ be-Vlatz-Rina Nr . . . . , Vorderhaus , Seitenbau . . . Stock, bei . .
« « Wb» ® * * ! •IW » « " « N- . V . ,d „ h« . « M»

bei . . . .

von Wiesbaden

.Stock

Amtliche Bekanntmachung der Königlichen Polizeidircktion

Polizei -Verordnung
betreffend daS Meldewese«.

» r w «« 5 und 6 der Allerhöchsten Verordnung vom 20. September 1867 ube

me Polizei-Verwaltung m deinen erworbenen^
ffÄÄÄ » Ärtint . erl. fi.«:

ctu  v itt SRtrafirrhen seinen Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt nehmen will, ist verpflichtet,
ÄmcS  anzumelden. Die Anmeldung hat bei dem Bureau

fick, innerhalb 3 Tagen nach dem Dcnrk die brnooene Wohnung liegt. Im Falle des Zuzugs
des Polizei-Remers Zu rs g , ^ Abmeldeschein vorzulegen. Die Verpflichtung zur
aus einer preußi Gemnnde (Gutsb^ M rst Anziehenden gehörenden Personen. Der An-
Anmeldung erssiecktslch auchas P « Angehörigen persönlichen a3ei‘!)äItntfTc auf (ärforbcrn ^ u§=und wird ein Abmeldeschein

* Ä 'ÄÄÄÄS 1'»« .*

Des Verziehenden
Familien¬

namen,
bei Frauen

auch Geburts-
name

Vor¬
namen

Rnfname
unter¬

streichen

Stand
oder

Gewerbe

Geburts-
Geburts¬
ort und

Kreis

Staats-
an-

gchörig-
keit

SS

Ob ledig, verheiratet,
verwitwet,

geschieden oder
getrennt, lebend

Be¬
merk¬
ungen

(Name und Stand des zur Meldung Verpflichteten.)
(Eingangsstempel des Polizei-Reviers)

Mnster3 . . . . . . 19 . V sind-ist-Uackfftehcnd
Wiesbaden. . Straße -Platz-Nr . . - *

Abmeldung.

nach
verzeichnete Person-en-verzogen von
.Kreis.

nung

über die erfolgte Ummeldung gilt das im 8 4 erwähnte 3. Exemplar

Jahns ^ knüpste Ar^ tm in BeschchkgMg M.^ tem Ŵohnsitz' oder dauernden Aufenthalt hat
hierher zuZck so unt7rliegt? r der Pflicht der Wiederanmeldung. Die Wiederanmeldung hat innerhalb
6 Tagen nach tanbe§  erhält der Anziehend- das im 8 4 erwähnte
,gestempelte drK Amplar der Anmeldung. Im übrigen wird eine anderweitige Bestätigung der
Anmeldung nur auf Wunsch erteilt. g tttntneUmn g

«er in Wiesbaden seine Wohnung verändert, hat solches innerhalb 6 Tagen 'mch dem Um-
mg zu melden, d̂ e UmmAdung hat bei demjenigen Polizei-Revier zu erfolgen, m dessen Bezirk die auf-
gegebene Wohnung liegt.

Als Bescheinigung
der Meldung.

(rinn Wübnsitz oder dauernden Aufenchalt in Wiesbaden aufgeben will, ist verpflichtet

» »nb bi. 1« V »» z - «^ d- ggjg g ”SÄ6f «$ «“! n«' * "blÄ,w “ Swj»

der Abmeldepflicht. 4 der Meldung.

M - Meidmigm (881 « AzSu - NAKLI mSSSSSJS . S & Tm
plare und zwar genau u°ch den vorgeschr t ^ betreffenden Polizei-Revier einzureichcn. Bei
Ummeldungen und Muster 3 für Abmeldunge0 . »inaereicbt werden das alsdann , vom Revier

Die vkelde.Formul °re sind auf gutem gelblich-wechem Papier von 18 Zentimeter Brest un
25 Zentimeter Länge herzustellen und vom Meldenden selbst ^ beschaffen.« 5 «rnr Meldung Verpflichtete . „ „ .

* - * * -

Des Verziehenden
Familien¬

namen
bei Frauen

auch Geburts¬
name

Vor¬
namen

Rufname
unter¬

streichen

Stand
oder

Gewerbe

Geburts-

er?

J-» ®O 'L«5 j-*
vOJ=>
© SS

05>
'Sa .
© SS

Ob ledig, verheiratet,
verwitwet,

geschieden oder
getrennt lebend

|g„ OJ

(Name und Stand des zur Meldung Verpflichteten.)
Muster 4. Abureldeschei « .
sür nachstehende aus Wiesbaden, . .

(Eingangsstcmpel des Polizei

Be¬
merk¬
ungen

-Reviers)

Straße -Ring -Platz-Haus-Nr . bei, nach

s:
Des Verziehenden

Stand
Geburts» -4-?J=> Ob ledig, verheiratet,g a ti

Familien- Bor- o 3 .5 “2 .3 .2 verwitwet, 3 « 'S'
name».

bei Frauen
auch Geburts¬

name

namen
Rufname

unter¬
streichen

oder
Gewerbe G §

i

j-*
Ö

oW»S ^
K Z-

s
p

geschieden oder
getrennt lebend

«S B

Be¬
merk¬
ungen

19Wiesbaden, den,
(Datum des Abzugs.)
(Stempel des Reviers.)(Name und Stand des zur Meldung verpflichteten.)

Bekanntmachung.
Die durch 8 6 vorstehender Polizei-Verordnung vorgeschr-cbenen An- und Abmeldungen der

fd"- “ Km  T toT"
3Set| e Farbe. Polizeiliche Freruden-Aumelduug.

In dem unten bezeichncten Gasthof - Villa - P -nfton - PrwathauS -
^ . . . Straße Nr _ ist angekommen._ _

1.

1 bis 3
Abziehende" selbst verpflichtet. Außerdem
Herrschaft) und der Vermieter. 8 6.

über
Gesetzes

In der Fassung nachstehenderPolizei-Verordnung-
Polizei -Verordnung

« < nt .iM ' Zm» - <- « ° »« (tzZ -M ' - »» » » - ,aSpOtlt Ov» o " ** *♦ ly  1 QC7
A„s Grund der 88 5 und 6 der Allerhöchsten Verordnung vom 20 September 1867

SÄ 'SÄfÄÄÄ ÄÄ «fr
. . . 30. 3 «» E <4.

Fremdenmeldungen

des zuständigen Polizeireviers an- bezw. abzumewem,
Gast- und Herbergswirte haben täglich

««3
W

Vor- u. Zuname
des Fremden,

seine Angehörigen
und Dienerschaft

3.

Stand
oder

Gewerbe

!Viesbaden, den . . ten .

4.

Wohn¬
ort

19 ,

5.
Voraussichtlich

Dauer
des Aufenthalts

(Tage, Woch., Monat)

6.

Natio¬
nalität

7.
Bemerkungen

z. B. aus einem
anderen Hause

zugezogen

Name des Wohmmgsgebers
(Firma des Gasthofs)

Anmerkung - Diese Anmeldung ist spätestens am Tage nach der Ankunft des Fremden bis 11 Uhr
vormittags bei dem zuständigen Polizeirevier abzugeben. yi

s “ 6' - '

Aus dem unten bezeichncten Gasthof — Villa — Pension - Privathaus.
Straße Nr . . . —- ist abgererst.

alle während des vorher-
Fremden bei dem Bureau

bis 11 Uhr vormittags

Skgangenen^ Tages ' oder während Rri? »ttpBu&tet̂ etn' Sremben&udEi nach dem

ZS-MA -UKMMWZ
fmi  lammen auf einem Melbe-

f*  “ Ufl gSe genau- und vollständige AllSfvSung der M-ideformulare find die Wohuungsgeber
^ "^T^ se Verordnung trstt mit dem 1. März 1210 in Kraft.

Wi -Sdad -u , den 26. Februar 1910. ^ Polizei .Präsident , v. Sch - nck.

grir* in Gesindedienst treten wollen, haben sich vor dem Antritt des Dienstes
aus dem k?(v«ss?nÄn Naliwi-Revierburcan persönlich zu melden, um ein Gcsindebuch zu losen oder
d°s5tt | Ä '" b& d « T S “ Beim Di-nstaustritt haben sich die betreffenden Personen
i« Poliz-churcau des Reviers, in welchem die Dienstherrschaft wohnte, zur Abstempelung resp. Be¬
glaubigung des Dienst-Abschied-Zeugnisscs zu mcwen.

Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Bestimmungen werden mit Geldstrafe bis zu 30 Mk.,
"v Unvennögensfallemit entsprechender Hast bestraft.

«>
&

Vor- und Zuname des
Fremden, seiner Ange¬
hörigen und Diener¬

schaft.

Wiesbaden, den. . .ten

Stand
oder Gewerbe.

19 Name des Wohnungsgcbers
(Firma des Gasthofs)

Anmerkung - Diese Abmeldung ist spätestens am Tage nach der Abre.se de- fremden bis 11 Uhr
vonnsttags bei dem zuständigen Polizerrevrer abzugeben.

> Fremdenbuch (Muster ). Muster VII
Hotel -Straße Nr. .

1
n»

r-. ^
s  1« BIS

2

'S*
«2« ru

u

3

Vor- und Zuname
des Fremden, seiner
Angehörigen und

Dienerschaft

4
vQr-»

«e §& ©
G ĴOo

5
rS

o
’S

6

i

7
Voraussicht¬
liche Dauer
des Aufent¬
halts (Tage,

Wgcheu,
Monates

8

Tag
der
M-
reisc

9

Bemerkungen
z. B. aus

ciiiem anderen
Hause zuge¬

zogen

Wiesbaden,
Wird

Wiesbaden,

den 26.

den 20.

Februar

ärz 1912.

1910. Der Polizei -Präsident , gcz v. Schenck.

Der Polizei -Präsident , v. Schenck.
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